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Steuerkarte 2007 – Freibetrag eintragen lassen 

Presseinformation des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V.

In diesen Tagen versenden die Gemeinden die Steuerkarten für das Jahr 2007. Wer erhöhte Kosten hat, kann sich einen Freibetrag auf der Steuerkarte eintragen lassen und damit die monatliche Lohnsteuer senken, rät der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. 
Noch gibt es sie – die altbewährte Steuerkarte aus Pappe in DIN A 5 - Format. Für das Jahr 2007 wird die Steuerkarte grün sein und in diesen Tagen durch die Gemeinden versandt. Gut beraten ist nach Mitteilung des Verbandes, wer sich einen Freibetrag auf der Steuerkarte eintragen lässt. Dies kann die monatliche Lohnsteuer senken.

Bestimmte Freibeträge, wie der Behindertenpauschbetrag oder Verluste werden ohne Mindesthöhe eingetragen. Andere Aufwendungen müssen den Mindestbetrag von 600 Euro erreichen. Eine Besonderheit gilt außerdem beim Eintrag von berufsbedingten Aufwendungen, beispielsweise Fahrten zur Arbeitsstätte. Diese müssen zusätzlich den Arbeitnehmerpauschbetrag von 920 Euro überschreiten. 
Durch die Kürzung der Pendlerpauschale ab 2007 wird es für viele Arbeitnehmer schwieriger, in den Genuss eines Freibetrages zu gelangen. Mit dem Steueränderungsgesetz 2007 wurden die Fahrtkosten zur Privatsphäre erklärt und die ersten 20 Kilometer vollständig vom Abzug ausgeschlossen. Da außerdem der Pauschbetrag angerechnet wird, würden nach Berechnungen des Verbandes Arbeitnehmer erst bei  einer Entfernung zur Arbeit von über 34 Kilometer Kosten geltend machen können. Einen Freibetrag würde ohne weitere Aufwendungen sogar erst bei einer Entfernung zur Arbeit von mindestens 43 Kilometern (23 km x 0,30 Euro x 230 Tage = 1.587 Euro – 920 Euro = 667 Euro – 600 Euro Mindestbetrag) eingetragen werden.

Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. empfiehlt allen Steuerpflichtigen, denen der Eintrag eines Freibetrages auf Grund der Kürzung der Entfernungspauschale verwehrt wird, sich mit einem Einspruch dagegen zu wehren. Fahrten zur Arbeit sind berufsbedingte Kosten und müssen vollständig abgezogen werden können. Der Verband hält die Kürzung der Entfernungspauschale für verfassungswidrig und wird diesbezüglich Musterklagen führen. Auf der Homepage des Verbandes unter http://www.nvl.de ist eine Protestnote gegen die Kürzungen berufsbedingter Aufwendungen eingestellt. Betroffene Arbeitnehmer können diese herunterladen und mit ihrer Unterschrift ihren Protest zum Ausdruck bringen.
Weitere Informationen dazu erhalten die Mitglieder der Lohnsteuerhilfevereine in den örtlichen Beratungsstellen. Wer Mitglied werden will, kann die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchieren.
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